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1 Einleitung und Aufgabenstellung 

1.1 Aktuelle Praxis beim Einspeisemanagement 

Der mit dem Zubau der erneuerbaren Energien vielfach nicht schritthaltende Ausbau der 

Übertragungs- und Verteilungsnetze in Deutschland führt mittlerweile in steigendem Umfang 

dazu, dass die Einspeisung regenerativ erzeugten Stroms wegen eingeschränkter Übertra-

gungskapazität in Verteil- und Übertragungsnetz zeitweise begrenzt werden muss. In den 

kommenden Jahren ist nicht ausgeschlossen, dass diese Einschränkungen auch auf Zeiten 

mangelnder Nachfrage und daraus resultierender Systembilanzungleichgewichten ausgedehnt 

werden müssen. Die Rechtsgrundlage für dieses sogenannte Einspeisemanagement bilden  

§§ 11, 12 EEG, § 13 Abs. 2 EnWG. Darin werden detailliert die Voraussetzungen für die 

Durchführung von Einspeisemanagement-Maßnahmen (ESM-Maßnahmen) sowie die finanzi-

elle Kompensation für die von solchen Maßnahmen betroffenen Anlagenbetreiber geregelt. 

Zur Frage eines Ersatzes der von ESM betroffenen Erzeugungsleistung im Rahmen des Aus-

gleichs der Systembilanz sowie hinsichtlich möglicher Auswirkungen für die Bilanzkreisab-

rechnung der von ESM betroffenen Bilanzkreise werden keine Regelungen getroffen. Dabei 

ist zu beachten, dass die Bilanzkreisabrechnung für die betroffenen Anlagen, abhängig vom 

gewählten Vermarktungsweg, sowohl über die EEG-Bilanzkreise der Übertragungsnetzbe-

treiber
1
 als auch über die (Sub-)Bilanzkreise von Direktvermarktern erfolgen kann. 

Die Praxis bezüglich des physikalischen und bilanziellen Ausgleichs ist heute uneinheitlich. 

ESM-Maßnahmen werden bisher hauptsächlich von den Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB) 

50Hertz Transmission GmbH (50Hertz) und Tennet TSO GmbH (TenneT) sowie einer Viel-

zahl von Verteilungsnetzbetreibern (VNB), vor allem in den Regionen Nord- und Ostdeutsch-

lands mit einer hohen Dichte installierter Windenergieanlagen, durchgeführt. Dabei kann in 

der Praxis zwischen folgenden Fällen unterschieden werden:  

 Bei von VNB angeordneten ESM-Maßnahmen nach § 11 EEG erfolgt bisher weder ein 

aktiver physikalischer noch bilanzieller Ausgleich. Dieser ist insbesondere auch deswegen 

                                                 
1
  Dabei kann die Systematik des Horizontalen Belastungsausgleichs (HoBA) systematisch zu Auswirkungen 

auf alle EEG-Bilanzkreise unabhängig von der Anschlussregelzone der betroffenen Anlage führen.  
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nicht durchführbar, weil dem system- und bilanzverantwortlichen ÜNB im Regelfall In-

formationen über von VNB angeordnete ESM-Maßnahmen über die allgemein zugängli-

chen Internetveröffentlichungen hinaus nicht vorliegen, und der VNB auch keine derarti-

gen Verpflichtungen hat. Damit kann ein bilanzieller Ausgleich der betroffenen BKV nur 

unabgestimmt und indirekt über die Regelleistung erfolgen.  

 Der ÜNB TenneT führt für die von ihm angeordneten ESM-Maßnahmen nach § 11 EEG 

seit April 2012 explizite physikalische Ausgleichsmaßnahmen in Höhe der angeordneten 

Leistungsabsenkung, ausgehend von der aktuellen Rückspeisung in das TenneT-Netz, 

durch. Ein bilanzieller Ausgleich der betroffenen EEG-Bilanzkreise (ÜNB bzw. Direkt-

vermarkter) erfolgt nicht.  

 Der ÜNB 50Hertz führt ESM-Maßnahmen ausschließlich nach § 13 (2) EnWG i. V. m. § 

11 EEG durch. Dabei erfolgt weder ein aktiver physikalischer noch bilanzieller Ausgleich. 

In einzelnen Fällen, bei denen regelzonenweite Maßnahmen nach § 13 (2) EnWG ange-

ordnet wurden, zu denen auch ESM-Maßnahmen gehörten, erfolgte allerdings ein Ausset-

zen der gesamten Bilanzkreisabrechnung für die betroffenen Abrechnungsintervalle.  

1.2 Fragestellung des Gutachtens  

Vor dem Hintergrund dieser noch uneinheitlichen Praxis und einer grundsätzlich –auch von 

der Bundesnetzagentur zumindest mittelfristig erwünschten – anzustrebenden Vereinheitli-

chung haben die deutschen ÜNB uns mit der gutachterlichen Beurteilung der physikalischen 

und bilanziellen Wirkungen von ESM-Maßnahmen beauftragt. Dabei soll das vorliegende 

Gutachten insbesondere folgende Themenkomplexe behandeln.  

 Notwendigkeit eines gezielten physikalischen Ausgleichs: Heute erfolgt für ESM-

Maßnahmen, die von TenneT angeordnet werden, ein gezielter physikalischer Ausgleich. 

Alle anderen Maßnahmen können – soweit nicht indirekt ein Ausgleich durch Maßnah-

men der betroffenen Bilanzkreisverantwortlichen im Rahmen ihrer untertägigen Bilanz-

kreisbewirtschaftung erfolgt – abhängig von der Vorzeichenrichtung der aktuellen Sys-

tembilanz zu einem Einsatz von Regelleistung führen. Allerdings werden diese Maßnah-

men bislang bei der Dimensionierung der Höhe der Regelleistung nicht separat bewertet. 

Im Rahmen der in Kapitel 2 dargestellten Untersuchungen werden anhand statistischer 

Daten und konkreter Betrachtungen einzelner ESM-Maßnahmen die Auswirkungen von 
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ESM auf die Systembilanz beurteilt. Die Ergebnisse der Untersuchungen geben Auf-

schluss darüber, inwieweit ESM-Maßnahmen bereits heute eindeutig identifizierbare 

Auswirkungen auf die Systembilanz haben, welche Regelleistungsqualitäten hiervon ge-

gebenenfalls betroffen sind und welche grundsätzlichen Schlussfolgerungen für den phy-

sikalischen Ausgleich von ESM hieraus zu ziehen sind.  

 Modelle für den ESM-Ausgleich: Basierend auf den Ergebnissen dieses Analyseschrittes 

diskutieren wir in Kapitel 3 zwei grundsätzlich denkbare Modelle für den physikalischen 

und bilanziellen Ausgleich von ESM-Maßnahmen. Dabei zielt die Darstellung nicht auf 

die Identifikation genau eines direkt umsetzbaren Modells, sondern vielmehr auf eine Be-

schreibung der Vor- und Nachteile denkbarer Ansätze. Diese Beschreibung kann als Ent-

scheidungshilfe für die weitere Abstimmung eines anzustrebenden Zielmodells unter den 

ÜNB sowie mit der Bundesnetzagentur dienen.  

Explizit nicht betrachtet haben wir in diesem Gutachten Fragestellungen, die sich aus einer 

ebenfalls aktuell diskutierten präventiven Nichtvermarktung für sicher oder mit hoher Wahr-

scheinlichkeit von ESM betroffene Anlagen ergeben. Eine solche präventive Nichtvermark-

tung zielt nach Ansicht deren Befürworter gerade darauf, die hier diskutierten physikalischen 

und bilanziellen Auswirkungen von ESM zu vermeiden oder zumindest zu mindern. Sie 

erfordert aber dafür die Beantwortung wesentlicher anderer offener Fragen, z. B. inwieweit 

solche Maßnahmen tatsächlich plan- und umsetzbar sind, zur Prozessorganisation und zur 

Prognostizierbarkeit von ESM, die über das vorliegende Gutachten hinausgehen.  
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2 Untersuchung der physikalischen Wirkungen des 

Einspeisemanagements 

2.1 Überblick 

Ziel der Untersuchung konkreter ESM-Einsätze verschiedener Netzbetreiber im Rahmen des 

vorliegenden Gutachtens ist, den Einfluss des ESM auf den Regelleistungsbedarf und -einsatz 

im deutschen Netzregelverbund (NRV) zu beurteilen. Im Einzelnen wurden folgende Zusam-

menhänge untersucht: 

 ESM-Maßnahmen führen zu einer Reduktion der Einspeiseleistung der betroffenen Er-

zeugungsanlagen und können daher im Hinblick auf den Regelleistungseinsatz insbeson-

dere dann kritisch sein, wenn sich das Gesamtsystem bereits in einer stark unterspeisten 

Situation befindet, die einen weitgehenden oder vollständigen Einsatz der vorgehaltenen 

positiven Regelleistung erfordert. Um zu beurteilen, ob ESM-Maßnahmen möglicherwei-

se tendenziell eher im überspeisten oder im unterspeisten Gesamtsystem erforderlich wer-

den, wurde untersucht, ob der NRV-Saldo in Zeiten mit ESM-Einsätzen eine signifikant 

von seiner normalen Verteilung abweichende Verteilung aufweist. Die Ergebnisse dieser 

Untersuchung sind in Abschnitt 2.3 dargestellt. 

 Die Wirkung von ESM-Maßnahmen auf die Systembilanz wird zwangsläufig entweder 

durch eine Änderung des Einsatzes von Regelleistung in positiver oder negativer Richtung 

oder durch sonstige Maßnahmen, z. B. Bilanzausgleich durch die betroffenen Bilanzkreis-

verantwortlichen und/oder Netzbetreiber, ausgeglichen. Unsere Gespräche mit ausgewähl-

ten EE-Direktvermarktern haben ergeben, dass solche Gegenmaßnahmen bislang nicht üb-

lich und angesichts der heutigen Datenlage auch kaum möglich sind. Frühestens ab An-

fang 2012 können solche Gegenmaßnahmen überhaupt eine Rolle gespielt haben, da erst 

zu diesem Zeitpunkt die heute überwiegend genutzte Form der Direktvermarktung nach 

dem Marktprämienmodell eingeführt wurde. Seitens der Netzbetreiber hat nach Aussage 

der ÜNB ausschließlich TenneT seit Anfang April 2012 vereinzelt aktive Ausgleichsmaß-

nahmen außerhalb des Einsatzes von Regelleistung ergriffen. Somit ist davon auszugehen, 

dass die in den vergangenen Jahren ergriffenen ESM-Maßnahmen mit Ausnahme der 

durch TenneT aktiv kompensierten Maßnahmen überwiegend durch Regelleistung ausge-

glichen wurden. 
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In welchem Umfang dieser Einfluss auf den Regelleistungseinsatz bei vergangenen ESM-

Einsätzen auch tatsächlich erkennbar wurde, blieb bisher unklar. Um dies näher zu be-

leuchten, wurden die Leistungsprofile ausgewählter ESM-Maßnahmen verschiedener 

Netzbetreiber aus den Jahren 2011 und 2012 den Verläufen der Bilanzen und Regelleis-

tungsbedarfe des NRV und der jeweils betroffenen Regelzonen gegenübergestellt. Diese 

Untersuchung sollte Aufschluss darüber geben, ob das ESM nur den Einsatz der Minuten-

reserve oder auch den Einsatz der Sekundärregelreserve und damit jeweils den Bedarf an 

vorzuhaltender Leistung beeinflusst. Mit den Ergebnissen dieser Untersuchung befasst 

sich Abschnitt 2.4. 

 In diesem Zusammenhang wurde für ausgewählte ESM-Einsätze auf Anweisung des ÜNB 

TenneT zusätzlich untersucht, inwieweit die (seit April 2012) von TenneT ergriffenen ak-

tiven Ausgleichsmaßnahmen geeignet sind, die Wirkungen des ESM zu kompensieren. 

Die Auswertungen hierzu finden sich in Abschnitt 2.4.2. 

2.2 Datengrundlage 

Die Datengrundlage der durchgeführten Untersuchungen umfasst zum einen Daten zu ESM-

Maßnahmen verschiedener ÜNB und VNB in den Jahren 2011 und 2012 und zum anderen 

Daten zu den Bilanzsalden und Regelleistungseinsätzen im NRV und in den beiden von ESM 

überwiegend betroffenen Regelzonen der ÜNB TenneT und 50Hertz. Die Betrachtungsjahre 

2011 und 2012 wurden gewählt, um einerseits möglichst aktuelle ESM-Fälle zu untersuchen 

und andererseits sicherzustellen, dass auch Fälle vor Einführung sowohl der marktprämienba-

sierten Direktvermarktung als auch der aktiven Ausgleichsmaßnahmen durch TenneT abge-

deckt sind. 

Bei der Detailanalyse von ESM-Maßnahmen wurden in erster Linie Maßnahmen betrachtet, 

die durch die ÜNB TenneT und 50Hertz angewiesen und durch die unterlagerten VNB ausge-

führt wurden (Abschnitte 2.4.2 und 2.4.3). Hierzu lagen seitens TenneT Aufstellungen vor, in 

denen die Leistungsprofile von ESM-Maßnahmen in jeweils minutenscharf abgegrenzten 

Zeitabschnitten angegeben sind. TenneT hat zudem Daten zu den aktiv ergriffenen Aus-

gleichsmaßnahmen im Viertelstundenraster bereitgestellt. Seitens 50Hertz wurden Daten zu 

den Leistungsprofilen der ESM-Maßnahmen in Form einer Viertelstunden-Zeitreihe zur 

Verfügung gestellt. 
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Ergänzend zu den durch TenneT oder 50Hertz angewiesenen Maßnahmen sollten aber auch 

Maßnahmen untersucht werden, die (innerhalb dieser beiden Regelzonen) durch VNB ange-

wiesen und selbst bzw. unter Mitwirkung weiterer unterlagerter VNB durchgeführt wurden. 

Hierzu lagen jedoch weder den ÜNB ausreichende Informationen vor, noch konnten den 

Internet-Veröffentlichungen der VNB ausreichende Daten entnommen werden, da die VNB 

bislang keine Informationen zu den Leistungsprofilen der Maßnahmen veröffentlichen. Die 

veröffentlichten Angaben umfassen meist nur die maximale prozentuale Reduktion der 

Einspeiseleistung im Rahmen einer Maßnahme, nicht jedoch die installierte Leistung des 

betroffenen Anlagenkollektivs, und selbst in den Fällen, in denen Leistungswerte veröffent-

licht werden, sind dies nur Maximalwerte je Maßnahme, aus denen ebenfalls kein Leistungs-

profil abgeleitet werden kann. 

Diese veröffentlichten Informationen sind allerdings für die in Abschnitt 2.3 dargestellten 

Untersuchungen ausreichend, da hierzu nur die Zeiträume von ESM-Maßnahmen und nicht 

deren Leistungsprofile ausgewertet wurden. Für diese Untersuchungen wurden (neben den 

Daten des ÜNB 50Hertz) exemplarisch die von den VNB E.ON Netz und Mitnetz Strom im 

Internet veröffentlichten Daten herangezogen. 

Für die Detailanalyse von ESM-Maßnahmen (Abschnitt 2.4) wurden weitergehende Daten zu 

deren Leistungsprofilen benötigt. Um diese Daten von VNB zu erhalten, wurden in Zusam-

menarbeit mit der Bundesnetzagentur 11 große VNB in den Regelzonen TenneT und 50Hertz 

und zusätzlich die EnBW Regional AG (Regelzone TransnetBW) angeschrieben und um 

Lieferung entsprechender Daten gebeten. Die Rückmeldungen hierzu ließen nur eine begrenz-

te Auswertbarkeit zu, da die geforderten Informationen in der Vergangenheit nicht systema-

tisch erfasst und aufbereitet wurden. Weitere VNB haben erklärt, bisher ausschließlich Maß-

nahmen ausgeführt zu haben, die vom überlagerten ÜNB angewiesen wurden und somit 

bereits vorlagen. 

Auswertbare Daten zu den Leistungsprofilen wurden von den 4 VNB EnBW Regional AG, 

EWE Netz GmbH, Mitnetz Strom GmbH und N-ERGIE Netz GmbH geliefert. Entsprechend 

der Auswertungen wurden bei EnBW Regional und N-ERGIE Netz nur Maßnahmen mit 

maximalen Leistungseinsenkungen von weniger als 10 MW durchgeführt, die im Vergleich 

zur typischen Volatilität des Regelleistungseinsatzes eindeutig weit unter der Erkennbarkeits-

schwelle liegen. Bei EWE Netz und Mitnetz Strom erreichten die Maßnahmen hingegen 
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teilweise Leistungswerte von mehreren 100 MW. Daher wurden exemplarische ESM-Einsätze 

dieser beiden VNB untersucht (Abschnitte 2.4.4 und 2.4.5). 

Hinsichtlich der Daten zu ESM-Leistungsprofilen ist generell zu beachten, dass diese Anga-

ben Unschärfen enthalten, da die Netzbetreiber sie unserer Kenntnis nach meist aus den be-

trieblich verfügbaren Daten zum Zeitpunkt des Ergreifens der Maßnahmen herleiten und 

dabei in der Regel auf die installierten Leistungen und nicht auf die tatsächlichen Einspeise-

leistungen der Anlagen zu Beginn der Maßnahmen zurückgreifen. Wir halten diese Unschär-

fen im Rahmen der für dieses Gutachten durchgeführten Untersuchungen jedoch für vertret-

bar, da sie tendenziell eine Überschätzung der Leistungseinsenkungen bewirken. 

Daten zu den Bilanzsalden und Regelleistungseinsätzen im NRV und den betroffenen Regel-

zonen (RZ) haben wir von den ÜNB erhalten bzw. deren Internet-Veröffentlichung entnom-

men (www.regelleistung.net). Im Einzelnen wurden folgende Daten verwendet: 

 Viertelstündliche Zeitreihen zum NRV-Saldo und zu den RZ-Salden von TenneT und 

50Hertz (von der Internet-Veröffentlichung) 

 4-sekündliche Zeitreihen zum Sekundärregelleistungs-Einsatz im NRV (von den ÜNB 

bereitgestellt), aus denen wir durch Mittelwertbildung über je eine Minute Zeitreihen im 

Minutenraster abgeleitet haben 

 Viertelstündliche Zeitreihen zum Sekundärregelleistungs-Bedarf der einzelnen RZ (von 

den ÜNB bereitgestellt) 

Diese Daten standen für alle betrachteten Zeiträume in 2011 und 2012 zur Verfügung, mit 

Ausnahme der RZ-Salden von TenneT für 2011, die während der Auswertung der ESM-Daten 

von EWE Netz nicht unter www.regelleistung.net zur Verfügung standen, unseres Erachtens 

hier aber auch keinen relevanten zusätzlichen Erkenntnisgewinn geliefert hätten (siehe Ab-

schnitt 2.4.4). 

2.3 Korrelation zwischen NRV-Saldo und ESM-Einsatzzeiten 

Um die Frage zu beleuchten, ob ESM-Maßnahmen überproportional häufig in Zeiten mit 

überspeister oder allenfalls schwach unterspeister Systembilanz ergriffen werden, haben wir 

für verschiedene Netzbetreiber und Zeiträume die Häufigkeitsverteilung der Werte des NRV-

Saldos bestimmt. Dies erfolgte einerseits für alle Viertelstunden in den betrachteten Zeiträu-



8 Gutachten ESM, 26.04.2013   

men und andererseits beschränkt auf die Viertelstunden, in denen der betrachtete Netzbetrei-

ber eine ESM-Maßnahme aktiviert hat. 

Bild 2.1 zeigt die entsprechende Auswertung für ESM-Maßnahmen des Netzbetreibers E.ON 

Netz für den Zeitraum Januar bis Oktober 2012. Die schwarze Linie entspricht der Verteilung 

des NRV-Saldos in allen Viertelstunden dieses Zeitraums. Die blaue Linie zeigt die Vertei-

lung innerhalb der Viertelstunden, in denen E.ON Netz ESM-Maßnahmen durchgeführt hat, 

unabhängig davon, ob diese durch E.ON Netz selbst oder aber durch den ÜNB TenneT ange-

wiesen wurden. Für die rot eingezeichnete Häufigkeitsverteilung wurden hingegen nur die 

Viertelstunden betrachtet, in denen ESM-Maßnahmen auf Anweisung durch TenneT durchge-

führt wurden. Die Häufigkeitsverteilungen sind jeweils so normiert, dass die Häufigkeitswerte 

für alle betrachteten Leistungsscheiben, die jeweils 100 MW breit sind, in Summe 1 ergeben. 

Positive Werte auf der Leistungsachse entsprechen Situationen mit unterspeistem NRV, in 

denen (im Saldo) positive Regelleistung in Anspruch genommen wurde; negative Werte 

stehen dementsprechend für Situationen mit überspeistem NRV, in denen (im Saldo) negative 

Regelleistung eingesetzt wird. 

 

Bild 2.1: Korrelation zwischen NRV-Saldo und ESM-Einsatzzeiten bei E.ON Netz 2012 

Die Darstellung zeigt, dass die drei ermittelten Häufigkeitsverteilungen praktisch alle die 

gleiche Form aufweisen und auch im jeweiligen Erwartungswert nur relativ geringfügig von-
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einander abweichen, und dies auch nicht systematisch: Während der Erwartungswert in Zeiten 

mit ESM-Maßnahmen auf Anweisung von TenneT um ca. 40 MW niedriger ist als der Erwar-

tungswert im gesamten Zeitraum, liegt er in den Zeiten, die alle von E.ON Netz durchgeführ-

ten ESM-Maßnahmen umfassen, um ca. 10 MW über dem Wert im gesamten Zeitraum. 

Auch der weniger glatte Verlauf der Häufigkeitsverteilungen für die Zeiten mit ESM-Maß-

nahmen darf nicht als relevanter Unterschied interpretiert werden, da er nur durch die bei 

diesen Verteilungen geringere Zahl der ausgewerteten Viertelstunden bedingt ist und somit 

Ergebnis einer zufälligen Streuung ist. 

Entscheidend für die hier zu untersuchende Fragestellung ist aber das Ergebnis, dass ESM-

Maßnahmen auch in Situationen mit sehr hohen positiven NRV-Salden auftreten, wie die 

Ausläufer an der jeweils rechten Seite der Häufigkeitsverteilungen zeigen. Es darf somit nicht 

davon ausgegangen werden, dass ESM überwiegend oder auch nur tendenziell verstärkt in 

Situationen mit diesbezüglich „unkritischer“ Systembilanz auftreten. Vielmehr können sie 

auch zusammen mit einem bereits weitgehenden oder vollständigen Einsatz der vorgehaltenen 

positiven Regelleistung auftreten und dann den Einsatz von über die vorgehaltene Regelleis-

tung hinausgehenden Maßnahmen für den Ausgleich der Systembilanz erfordern. 

Ein bemerkenswertes Ergebnis am Rande dieser Untersuchung ist die Tatsache, dass in dem 

hier betrachteten Zeitraum bereits in fast einem Siebtel der Viertelstunden ESM-Maßnahmen 

allein beim Netzbetreiber E.ON Netz auftreten. ESM ist also beim heute erreichten Stand 

keinesfalls mehr ein seltenes Ereignis, sondern Teil des alltäglichen Geschehens in den betrof-

fenen Übertragungs- und Verteilungsnetzen. 

Die in Bild 2.2 und Bild 2.3 für die durch 50Hertz angewiesenen ESM-Maßnahmen und in 

Bild 2.4 und Bild 2.5 für die durch Mitnetz Strom ausgeführten ESM-Maßnahmen dargestell-

ten Häufigkeitsverteilungen bestätigen die obigen Erkenntnisse, wenn auch nicht ganz so 

offensichtlich: Für den Zeitraum April bis Dezember 2011 zeigt sich beispielsweise bei 

50Hertz durchaus eine signifikante Verschiebung der Häufigkeitsverteilung in von ESM 

betroffenen Viertelstunden hin zu negativen Werten, d. h. zu überspeisten oder allenfalls 

schwach unterspeisten Systemsituationen. Im Zeitraum Januar bis Oktober 2012 tritt diese 

Verschiebung dagegen nicht auf, so dass auch hier nicht von einem systematischen Effekt 

ausgegangen werden kann. Analog tritt bei Mitnetz Strom in 2011 eine Verschiebung hin zu 

negativen und in 2012 eine (im Erwartungswert ähnlich große) Verschiebung hin zu positiven 

Werten auf, was ebenfalls nicht auf einen systematischen Zusammenhang schließen lässt. 
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Bild 2.2: Korrelation zwischen NRV-Saldo und ESM-Einsatzzeiten bei 50Hertz 2011 

 

 

Bild 2.3: Korrelation zwischen NRV-Saldo und ESM-Einsatzzeiten bei 50Hertz 2012 
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Bild 2.4: Korrelation zw. NRV-Saldo und ESM-Einsatzzeiten bei Mitnetz Strom 2011 

 

 

Bild 2.5: Korrelation zw. NRV-Saldo und ESM-Einsatzzeiten bei Mitnetz Strom 2012 
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Im Ergebnis darf daher nicht davon ausgegangen werden, dass ESM-Maßnahmen tendenziell 

verstärkt in Situationen mit – aus Sicht der Regelleistungs-Inanspruchnahme – unkritischen 

Systembilanzen ergriffen werden. Vielmehr können sie auch mit einer bereits hohen Inan-

spruchnahme der vorgehaltenen positiven Regelleistung zusammenfallen, zeitweise – wie 

Bild 2.5 zeigt – sogar in besonders ausgeprägter Weise. (Zu Bild 2.5 ist anzumerken, dass 

selbstverständlich auch hier die der roten Häufigkeitsverteilung zugrunde liegenden Viertel-

stunden nur eine Untermenge der der schwarzen Verteilung zugrunde liegenden Viertelstun-

den darstellen. Dass die rote Line dennoch teilweise über der schwarzen Linie liegt, ist auf die 

Normierung der Verteilungen auf einen einheitlichen Flächeninhalt zurückzuführen.) 

2.4 Detailanalyse von ESM-Maßnahmen 

2.4.1 Vorbemerkungen 

Die nachfolgenden Abschnitte geben die Ergebnisse der Analyse einzelner durch die Netzbe-

treiber TenneT, E.ON Netz, 50Hertz, EWE Netz und Mitnetz Strom in den Jahren 2011 und 

2012 angewiesener und/oder ausgeführter ESM-Maßnahmen wieder. Dargestellt sind jeweils 

die Leistungsprofile der ESM-Maßnahmen (rote Linien) und die Verläufe verschiedener 

Werte zum Regelleistungseinsatz (blaue und schwarze Linien): 

 Für die durch TenneT oder 50Hertz angewiesenen Maßnahmen werden im jeweils ersten 

Bild zu einer Maßnahme (oder einer Ausschnittvergrößerung davon) NRV-weite Werte 

dargestellt, und zwar der im Viertelstundenraster betrachtete NRV-Saldo (schwarze Linie) 

und der im Minutenraster ausgewertete NRV-weite Sekundärregelleistungseinsatz (blaue 

Linie). Diese Darstellung lässt insbesondere Erkenntnisse zu der Frage zu, ob ESM-

Maßnahmen zu zusätzlichem Regelleistungseinsatz im für die Sekundärregelung relevan-

ten Kurzzeitbereich führen. 

 Da zu erwarten ist, dass sich die Wirkungen von ESM-Maßnahmen in den Regelleis-

tungswerten der jeweils betroffenen Regelzonen deutlicher abzeichnen als in den NRV-

weiten Werten, sind im jeweils zweiten Bild zu den durch TenneT oder 50Hertz angewie-

senen Maßnahmen die regelzonenspezifischen Werte dargestellt, und zwar – jeweils im 

Viertelstundenraster – der RZ-Saldo (schwarze Linie) und der Sekundärregelleistungsbe-

darf der Regelzone (blaue Linie). Hier muss aufgrund der Kooperation der ÜNB im NRV 

der Bedarf und nicht der tatsächliche Einsatz an Sekundärregelleistung in der Regelzone 
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betrachtet werden, da letzterer auch durch einen Bedarf in einer anderen Regelzone ausge-

löst sein kann. 

 Für die durch EWE Netz und Mitnetz Strom ausgeführten Maßnahmen wurden nur die 

regelzonenspezifischen Werte betrachtet. 

Bei den durch TenneT angewiesenen Maßnahmen im Zeitraum ab April 2012 (hier betrachtet: 

12. und 16. Mai 2012) ist zudem der Verlauf der von TenneT aktivierten Ausgleichsmaßnah-

me (graue Linie) dargestellt. 

Bei allen Darstellungen gilt folgende Vorzeichenkonvention: Positive Leistungswerte ent-

sprechen einer Unterspeisung des NRV bzw. der betroffenen RZ und somit der Inanspruch-

nahme positiver Regelleistung; negative Werte entsprechen einer Überspeisung und somit der 

Inanspruchnahme negativer Regelleistung. Da ESM-Maßnahmen zu einer Verschiebung in 

Richtung Unterspeisung (oder Reduktion einer Überspeisung) führen, sind diese als positive 

Leistungsverläufe dargestellt; entsprechend sind die von TenneT ergriffenen Ausgleichsmaß-

nahmen als negative Verläufe dargestellt. Eine ESM-Maßnahme, die sich exakt im Regelleis-

tungseinsatz widerspiegelt, muss sich somit als ein entsprechendes Profil in gleicher Richtung 

(also in positiver Richtung) im Verlauf des Regelleistungseinsatzes abzeichnen. 

Die Teilstriche auf der Zeitachse haben in allen Darstellungen einen Abstand von jeweils 

einer Stunde. Die Uhrzeiten sind der Übersichtlichkeit halber nicht in den Diagrammen einge-

tragen, können aber aus den Zeitbereichsangaben in den Bildunterschriften in Verbindung mit 

den Teilstrichen abgeleitet werden. 

2.4.2 TenneT / E.ON Netz 

Die durch TenneT angewiesenen und durch E.ON Netz (und evtl. weitere unterlagerte VNB) 

ausgeführten ESM-Maßnahmen hatten im betrachteten Zeitraum einen Leistungsumfang von 

ca. 500-700 MW. In den nachfolgenden Bildern sind die Ergebnisse der Detailanalysen aus-

gewählter Maßnahmen aus den Monaten Nov. 2011, März und Mai 2012 dargestellt. 

Es zeigt sich, dass sich ganz überwiegend weder die Leistungsprofile noch einzelne Flanken 

dieser Profile der ESM-Maßnahmen zeit- und leistungsgerecht in den Bilanzsalden und Re-

gelleistungseinsätzen abzeichnen. Beispielhaft sei hierzu die Maßnahme im Zeitraum 26.-

28.11.2011 betrachtet: Weder die steigenden noch die fallenden Sprünge sind in den hochgra-

dig volatilen Verläufen von NRV-Saldo und NRV-weitem Sekundärregelleistungs-Einsatz 
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(Bild 2.6) wiederzuerkennen. Bei Vergleich mit RZ-bezogenen Werten (Bild 2.7) kann der 

Eindruck entstehen, dass sich einzelne Flanken – teils mit zeitlicher Verzögerung – abzeich-

nen. Die Ausschnittvergrößerung etwa der ersten ansteigenden Flanke (Bild 2.9) lässt auch 

dies sehr fraglich erscheinen, wohingegen sich der zweite Anstieg dort im RZ-Saldo und 

Regelleistungsbedarf nach Zeitpunkt und Umfang relativ genau widerspiegelt. Bei der höher 

auflösenden Darstellung des (allerdings auf den gesamten NRV bezogenen) Sekundärregel-

leistungs-Bedarfs (Bild 2.8) zeichnen sich diese beiden Sprünge wiederum nicht erkennbar ab. 

Die Volatilität der Bilanzsalden und des Regelleistungsbedarfs ist – sowohl bei NRV-weiter 

als auch bei RZ-spezifischer Betrachtung – erheblich größer als die einzelnen Leistungsan-

stiege und -abnahmen der ESM-Maßnahme, so dass diese sich praktisch nicht aus diesen 

Verläufen abhebt. 

Ein ähnliches Bild ergibt sich für die weiteren betrachteten Maßnahmen: Einzelne Leistungs-

sprünge scheinen sich in den dargestellten Verläufen abzuzeichnen, andere jedoch nicht, so 

dass insgesamt nicht unterschieden werden kann, welche Sprünge auf die ESM-Maßnahmen 

und welche auf andere Einflüsse zurückzuführen sind. 

Besonders erstaunlich erscheinen die Zusammenhänge bei den Maßnahmen im Mai 2012, die 

durch aktive Ausgleichsmaßnahmen (teilweise) kompensiert wurden (Bild 2.14 bis Bild 2.17). 

Zunächst zeigt sich hier, dass die aktive Ausgleichsmaßnahme durch gezieltes Hochfahren 

von konventionellen Kraftwerken erst nach 2 Stunden ergriffen wurde. Vorher erfolgte auf-

grund des RZ-Saldos kein aktiver Ausgleich. Im weiteren Verlauf wies der Leistungsersatz 

nicht genau das gleiche Leistungsprofil auf wie das der ESM-Maßnahmen. Um mit Maßnah-

men dieser Art die physikalischen Auswirkungen der ESM-Maßnahmen möglichst weitge-

hend auszugleichen, müsste daher nach Wegen gesucht werden, eine bessere Übereinstim-

mung zwischen den Profilen von ESM-Maßnahme und Ausgleichsmaßnahme zu gewährleis-

ten, idealerweise koordiniert mit der aktuellen Systembilanz. Hierzu müsste der ÜNB jeder-

zeit den aktuellen Verlauf der ESM-Maßnahme vom VNB übermittelt bekommen. 

Interessant ist aber insbesondere der Vergleich mit den NRV- und RZ-Werten: Hier scheinen 

sich eher die Ausgleichsmaßnahmen als die ESM-Maßnahmen abzuzeichnen; beispielsweise 

scheint der sprunghafte Abfall des RZ-Saldos in Bild 2.15 durch das Einsetzen der Aus-

gleichsmaßnahme bedingt zu sein. Tatsächlich ist davon auszugehen, dass sich die einsetzen-

de Flanke der Ausgleichsmaßnahme im RZ-Saldo abzeichnet; andere Flanken der Aus-

gleichsmaßnahmen an den beiden Tagen scheinen sich aber wiederum nicht vom Rauschen 
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abzuheben. Für die Ausgleichsmaßnahmen gilt somit wie für die ESM-Maßnahmen, dass sie 

sich zwar grundsätzlich auf den Regelleistungseinsatz auswirken (müssen), sich aber (bei den 

hier auftretenden Leistungswerten) überwiegend nicht erkennbar darin abzeichnen. 
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Bild 2.6: ESM auf Anweisung von TenneT, 26.11.2011 0:00h - 28.11.2011 24:00h, 

Vergleich mit NRV-Werten 

 

Bild 2.7: ESM auf Anweisung von TenneT, 26.11.2011 0:00h - 28.11.2011 24:00h, 

Vergleich mit RZ-Werten 
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Bild 2.8: ESM auf Anweisung von TenneT, 26.11.2011 19:00h - 22:00h, 

Vergleich mit NRV-Werten 

 

Bild 2.9: ESM auf Anweisung von TenneT, 26.11.2011 19:00h - 22:00h, 

Vergleich mit RZ-Werten 
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Bild 2.10: ESM auf Anweisung von TenneT, 30.03.2012 0:00h -31.03.2012 24:00h, 

Vergleich mit NRV-Werten 

 

Bild 2.11: ESM auf Anweisung von TenneT, 30.03.2012 0:00h -31.03.2012 24:00h, 

Vergleich mit RZ-Werten 
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Bild 2.12: ESM auf Anweisung von TenneT, 30.03.2012 06:00h - 14:00h, 

Vergleich mit NRV-Werten 

 

Bild 2.13: ESM auf Anweisung von TenneT, 30.03.2012 06:00h - 14:00h, 

Vergleich mit RZ-Werten 
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Bild 2.14: ESM auf Anweisung von TenneT, 12.05.2012 00:00h - 24:00h, 

Vergleich mit NRV-Werten 

 

Bild 2.15: ESM auf Anweisung von TenneT, 12.05.2012 00:00h - 24:00h, 

Vergleich mit RZ-Werten 
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Bild 2.16: ESM auf Anweisung von TenneT, 16.05.2012 00:00h - 24:00h, 

Vergleich mit NRV-Werten 

 

Bild 2.17: ESM auf Anweisung von TenneT, 16.05.2012 00:00h - 24:00h, 

Vergleich mit RZ-Werten 
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2.4.3 50Hertz 

Von den durch 50Hertz angewiesenen ESM-Maßnahmen wurden Maßnahmen in den Mona-

ten Februar und Dezember 2011 sowie Februar und März 2012 für die Detailanalyse ausge-

wählt. Diese Maßnahmen erreichen größtenteils Leistungen von bis zu 1.500 MW und sind 

somit deutlich umfangreicher als die (im betrachteten Zeitraum) von TenneT angewiesenen 

Maßnahmen. Eine mit Leistungseinsenkungen von bis zu knapp 5.000 MW außergewöhnlich 

umfangreiche, in dieser Form aber auch einzigartige Maßnahme hat 50Hertz am Abend des 

28. März 2012 bis in die frühen Morgenstunden des Folgetages ergriffen (Bild 2.28 bis Bild 

2.31). Diese Maßnahme war aufgrund eines störungsbedingten Leitungsausfalls erforderlich. 

Bei den meisten dieser Maßnahmen ergibt sich ein ähnliches Bild wie bei den durch TenneT 

angewiesenen Maßnahmen. Einzelne – insbesondere ansteigende – Flanken von ESM-Maß-

nahmen zeichnen sich hier aber vor allem im RZ-Saldo und -Regelleistungsbedarf doch deut-

licher ab, was auf ihren größeren Leistungsumfang zurückzuführen sein dürfte. Deutlich 

erkennbar ist dies z. B. bei der Maßnahme am 14./15. Februar 2012 (Bild 2.25). Die abfallen-

de Flanke dieser Maßnahme zeichnet sich allerdings wiederum nur teilweise oder zumindest 

sehr zeitverzögert ab, was evtl. durch eine zwischenzeitliche Änderung des Windaufkommens 

im betroffenen Netzbereich erklärbar sein könnte. 

Ein eindeutiger Zusammenhang ist aber nur bei der außergewöhnlichen Maßnahme Ende 

März 2012 zu erkennen, und zwar auch hier insbesondere in Bezug auf die RZ-spezifischen 

Werte (Bild 2.29 und Bild 2.31). Selbst hier ist aber nicht ohne weiteres zu erklären, warum 

sich die Maßnahme nicht im vollen Leistungsumfang abzeichnet. Es ist zu vermuten, dass die 

von der Maßnahme betroffenen Bilanzkreisverantwortlichen teilweise die Bewirtschaftung 

ihrer Bilanzkreise und entsprechend auch ihre Fahrpläne angepasst haben. 

Es lässt sich festhalten, dass ESM-Maßnahmen mit Leistungen im vierstelligen MW-Bereich 

sich durchaus im regelzonenspezifischen und – in abgeschwächter Form – auch im NRV-

weiten Regelleistungseinsatz abzeichnen können, dass jedoch selbst bei solchen Maßnahmen 

kaum eine 1:1-Abbildung der Leistungsprofile im Regelleistungseinsatz wiederzufinden ist. 
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Bild 2.18: ESM auf Anweisung von 50Hertz, 03.02.2011 00:00h - 24:00h, 

Vergleich mit NRV-Werten 

 

Bild 2.19: ESM auf Anweisung von 50Hertz, 03.02.2011 00:00h - 24:00h, 

Vergleich mit RZ-Werten 
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Bild 2.20: ESM auf Anweisung von 50Hertz, 29.12.2011 00:00h - 24:00h, 

Vergleich mit NRV-Werten 

 

Bild 2.21: ESM auf Anweisung von 50Hertz, 29.12.2011 00:00h - 24:00h, 

Vergleich mit RZ-Werten 
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Bild 2.22: ESM auf Anweisung von 50Hertz, 14.02.2012 22:00h - 23.02.2012 22:00h, 

Vergleich mit NRV-Werten 

 

Bild 2.23: ESM auf Anweisung von 50Hertz, 14.02.2012 22:00h - 23.02.2012 22:00h, 

Vergleich mit RZ-Werten 
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Bild 2.24: ESM auf Anweisung von 50Hertz, 14.02.2012 22:00h - 15.02.2012 22:00h, 

Vergleich mit NRV-Werten 

 

Bild 2.25: ESM auf Anweisung von 50Hertz, 14.02.2012 22:00h - 15.02.2012 22:00h, 

Vergleich mit RZ-Werten 
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Bild 2.26: ESM auf Anweisung von 50Hertz, 22.02.2012 22:00h - 23.02.2012 22:00h, 

Vergleich mit NRV-Werten 

 

Bild 2.27: ESM auf Anweisung von 50Hertz, 22.02.2012 22:00h - 23.02.2012 22:00h, 

Vergleich mit RZ-Werten 
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Bild 2.28: ESM auf Anweisung von 50Hertz, 28.03.2012 00:00h - 29.03.2012 24:00h, 

Vergleich mit NRV-Werten 

 

Bild 2.29: ESM auf Anweisung von 50Hertz, 28.03.2012 00:00h - 29.03.2012 24:00h, 

Vergleich mit RZ-Werten 
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Bild 2.30: ESM auf Anweisung von 50Hertz, 28.03.2012 20:00h - 29.03.2012 02:00h, 

Vergleich mit NRV-Werten 

 

Bild 2.31: ESM auf Anweisung von 50Hertz, 28.03.2012 20:00h - 29.03.2012 02:00h, 

Vergleich mit RZ-Werten 
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2.4.4 EWE Netz 

Die von EWE Netz in den Jahren 2011 und 2012 auf eigene Anweisung oder auf Anweisung 

von TenneT oder E.ON Netz durchgeführten ESM-Maßnahmen weisen Leistungsumfänge 

von bis zu rund 500 MW auf. Die Ergebnisse der Detailanalyse von vier dieser Maßnahmen 

sind in Bild 2.32 bis Bild 2.35 dargestellt, jeweils in Gegenüberstellung zum Sekundärregel-

leistungs-Bedarf und – soweit zum Auswertungszeitpunkt verfügbar – dem RZ-Saldo der 

Regelzone von TenneT. 

Auch hier zeigt sich, dass sich zwar einzelne Flanken im Regelleistungsbedarf abzeichnen, 

die Leistungsprofile der Maßnahmen insgesamt sich aber nicht von dessen volatilem Verlauf 

abheben. Besonders erstaunlich ist der Eindruck, dass sich die Maßnahme am 22.11.2012 mit 

umgekehrtem Vorzeichen in den RZ-Werten widerzuspiegeln scheint (Bild 2.34). Auch dies 

muss aber wohl als Zufall gewertet werden, denn Ausschläge des Regelleistungsbedarfs in 

dieser Größenordnung sind auch ohne ESM-Maßnahmen nicht ungewöhnlich, wie der weitere 

Verlauf an diesem Tag zeigt. 

 

Bild 2.32: ESM durchgeführt durch EWE Netz, 12.04.2011 00:00h - 13.04.2011 24:00h, 

Vergleich mit RZ-Werten 

-1.500

-1.000

-500

0

500

1.000

1.500

MW   (positiv = Unterspeisung; negativ = Überspeisung; ESM positiv) 12.-13.04.2011

ESM angewiesen

und durchgeführt

durch EWE Netz

SRL-Bedarf  TenneT

(viertelstündlich)



 Gutachten ESM, 26.04.2013  31 

 

Bild 2.33: ESM durchgeführt durch EWE Netz, 26.11.2011 00:00h - 27.11.2011 24:00h, 

Vergleich mit RZ-Werten 

 

Bild 2.34: ESM durchgeführt durch EWE Netz, 22.11.2012 00:00h - 24:00h, 

Vergleich mit RZ-Werten 
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Bild 2.35: ESM durchgeführt durch EWE Netz, 25.11.2012 00:00h - 26.11.2012 24:00h, 

Vergleich mit RZ-Werten 
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Bild 2.36: ESM durchgeführt durch Mitnetz Strom, 31.03.2012 00:00h - 24:00h, 

Vergleich mit RZ-Werten 
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mit nicht oder kaum vom hochgradig volatilen Verlauf des Regelleistungsbedarfs ab; die-

ser weist auch im Minutenbereich oft Schwankungen mit Leistungsdifferenzen deutlich 

oberhalb der typischen Leistungssprünge von ESM-Maßnahmen auf. Hieraus kann gefol-

gert werden, dass ESM-Maßnahmen aufgrund der aktuellen Datenlage unter den gegen-

wärtigen Bedingungen kein Treiber des Regelleistungsbedarfs sind und somit kein unmit-

telbarer Handlungsbedarf bezüglich der heute praktizierten Vorgehensweise zum physika-

lischen Ausgleich besteht. Diese Schlussfolgerung ist bei der zukünftig zu erwartenden 

tendenziell steigenden Anzahl und größeren Leistungsvolumina von ESM-Maßnahmen al-

lerdings nicht mehr ohne weiteres gültig, so dass die Entwicklung eines nachhaltigen 

Konzepts für den physikalischen Ausgleich der ESM-Auswirkungen dennoch weiter ver-

folgt werden muss. 

 Gleichwohl darf hieraus jedoch nicht gefolgert werden, dass sich ESM nicht oder nur 

wenig auf den Regelleistungsbedarf auswirkt; diese Auswirkungen sind lediglich beim 

heutigen Umfang in der Regel noch relativ gering im Vergleich zu anderen Einflussgrö-

ßen. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass ESM-Maßnahmen in Zeiten mit hoher Inan-

spruchnahme der vorgehaltenen positiven Regelleistung auch heute schon zu einer Ver-

schärfung kritischer Systemzustände beitragen können. 

 Die Frage, ob sich ESM-Maßnahmen auch auf den Bedarf an Sekundärregelleistung und 

nicht nur auf den Minutenreservebedarf auswirken, kann angesichts der mangelnden Er-

kennbarkeit der ESM-Leistungsprofile im Regelleistungsbedarf nicht abschließend beant-

wortet werden. Bei sehr umfangreichen Maßnahmen wie der störungsbedingten Maßnah-

me von 50Hertz Ende März 2012 (Bild 2.30) reagiert durchaus auch der Sekundärregel-

leistungs-Einsatz auf die Leistungsabsenkung, wenn auch mit deutlich geringerer Flan-

kensteilheit als das Leistungsprofil der ESM-Maßnahme erwarten lässt. Offensichtlich tre-

ten bei der Aktivierung von ESM-Maßnahmen Verzögerungen bis zur anlagenseitigen 

Reaktion auf, die zu einer Abflachung der Leistungsflanken führen. Dennoch gehen wir – 

auch angesichts der in der Praxis meist zeitverzögerten Ablösung der Sekundärregelreser-

ve durch die Minutenreserve – tendenziell davon aus, dass sich ESM-Maßnahmen auch 

auf den Bedarf an Sekundärregelleistung auswirken können und daher zukünftig bei deren 

Bemessung berücksichtigt werden sollten. 
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3 Modelle für den physikalischen und bilanziellen Ausgleich 

Im Zuge der im Rahmen der Erstellung dieses Gutachtens geführten Diskussionen mit den 

deutschen ÜNB konnten zwei prototypische Modelle für den physikalischen und bilanziellen 

Ausgleich von ESM-Maßnahmen identifiziert werden. Beide Modelle weisen individuelle 

Vor- und Nachteile auf, so dass eine Abwägung dieser beiden Modelle stark von den indivi-

duellen Präferenzen und Bewertungskriterien abhängig ist. Die nachfolgende Darstellung zielt 

deshalb – nach einer einleitenden Kurzdarstellung beider Modelle – auf eine umfassende und 

vergleichende Analyse der jeweiligen Vor- und Nachteile ab. Somit wird eine fundierte 

Grundlage für die Erarbeitung eines nachhaltigen Zielmodells geschaffen.  

3.1 Modell dezentraler Ausgleich durch BKV 

Im Modell „Dezentraler Ausgleich“ liegt die primäre Verantwortung für den physikalischen 

wie bilanziellen Ausgleich von ESM-Maßnahmen bei den vermarktenden BKV entsprechend 

der Verpflichtung der BKV zum fortlaufenden Ausgleich ihrer Bilanzkreise . Dies betrifft 

sowohl die ÜNB in ihrer Rolle als EEG-BKV wie auch die Direktvermarkter von EE-

Erzeugung. Die wesentliche Anreizwirkung im Modell „Dezentraler Ausgleich“ beruht auf 

den wirtschaftlichen Risiken der Inanspruchnahme von Ausgleichsenergie durch die BKV, 

sofern diese keinen Ausgleich vornehmen. Auch wenn – abhängig von Regelzonen- bzw. 

NRV-Bilanz und Ausgleichsenergiepreis – nicht jede Inanspruchnahme von Ausgleichsener-

gie Kosten für die BKV bedeutet, so haben diese im Regelfall dennoch das Ziel, jegliche 

wirtschaftliche Risiken zu vermeiden. Neben der grundsätzlichen Verpflichtung der BKV zu 

einer ausgeglichenen Bewirtschaftung ihrer Bilanzkreise liegt somit auch ein erhebliches 

wirtschaftliches Interesse vor, die Inanspruchnahme von Ausgleichsenergie zu minimieren. 

Die wirtschaftliche Bedeutung wird zunehmen, da die veränderte Ausgleichenergiepreissys-

tematik ab Dezember 2012 weitere wirtschaftliche Anreize zur ausgeglichenen Bewirtschaf-

tung der Bilanzkreise setzt. Ein BKV wird deshalb beanreizt, aktive Gegenmaßnahmen (Ei-

generzeugung oder entsprechende Handelsgeschäfte) für den physikalischen und bilanziellen 

Ausgleich einer ESM-Maßnahme zu ergreifen, wenn die wirtschaftlichen Konsequenzen einer 

andernfalls auftretenden Bilanzabweichung von ihm zu tragen sind. Dieser Handlungsanreiz 

ist analog zum Anreiz, Prognosefehler bei der EE-Einspeisung auszugleichen. Dabei hängt die 

Reaktion der BKV stark von der Verfügbarkeit aktueller Daten ab, im Falle der Direktver-
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markter z. B. von der Frage, inwieweit der BKV Daten über den Anlagenstatus der EEG 

Anlage erhält bzw. Zugriff auf die Anlage hat.  

Dabei ist zu erwarten, dass – u. a. aufgrund von Vorlaufzeiten des Intraday-Handels und 

unvollständiger Informationslage – der dezentrale Ausgleich von ESM-Maßnahmen durch die 

betroffenen BKV nur teilweise und nicht unmittelbar und ohne Zeitversatz erfolgt. Es obliegt 

deshalb den ÜNB, im Rahmen der Wahrnehmung ihrer Systemverantwortung und der dazu-

gehörenden Systemdienstleistung der Leistungs-Frequenz-Regelung verbleibende physikali-

sche Leistungsungleichgewichte – wie auch immanente Prognosefehler – durch den Einsatz 

von Regelleistung auszugleichen. Die Kosten hierfür werden in diesem Modell folgerichtig 

über den normalen Ausgleichsenergieabrechnungsprozess an die Bilanzkreisverantwortlichen 

gewälzt. Dabei wird insbesondere auch der BKV, zu dessen Bilanzkreis die von ESM betrof-

fene EE-Anlage gehört, entsprechend seinem Beitrag zum Gesamtausgleichsenergiebedarf 

belastet.  

Basierend auf Erfahrungen zum zu erwartenden Ausmaß des dezentralen Ausgleichs kann es 

erforderlich werden, dass der ÜNB eine zusätzliche Leistungserhöhung (z. B. aus Notreserve-

verträgen) für einen physikalischen Teilausgleich der durch ESM abgeregelten Erzeugungs-

leistung einsetzt und die hierfür entstehenden Kosten in die Bilanzkreisabrechnung einbezieht.  

Für einen solchen teilweisen aktiven Ausgleich erforderlich halten wir dabei eine unverzügli-

che Information der systemverantwortlichen ÜNB durch die eine ESM-Maßnahme anfordern-

den Netzbetreiber über geplanten Umfang und Dauer der Maßnahme. Ein solcher Informati-

onsaustausch ist generell sinnvoll, speziell bei einem aktiven (Teil-)ausgleich durch die ÜNB 

aber auch erforderlich, um Lastflusssituation und Systembilanz in der Systembetriebsführung 

umfassend und angemessen bewerten zu können.  

3.2 Modell gezielter Ausgleich durch ÜNB 

Das Modell „Gezielter Ausgleich“ präferiert demgegenüber insbesondere im Bereich des 

physikalischen Ausgleichs von ESM-Maßnahmen ein gezieltes und ausschließliches Handeln 

der systemverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber. Dies erfolgt durch aktives Anweisen 
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einer gezielten Leistungserhöhung
2
 bestimmter Kraftwerke zur Absicherung der beabsichtig-

ten Änderung des Lastflusses und zum möglichst weitgehenden Ausgleich der durch ESM 

hervorgerufenen Auswirkungen auf die Systembilanz.  

Dieser gezielte Ausgleich setzt dabei einerseits eine hinreichende Daten- und Informations-

grundlage für die Übertragungsnetzbetreiber zur Umsetzung des physikalischen Ausgleichs 

voraus. Andererseits ist es für dieses Modell unabdingbar, dass mit den Maßnahmen der ÜNB 

nicht koordinierte dezentrale Ausgleichsmaßnahmen der BKV vermieden werden. Wie bereits 

oben erläutert, bestehen für die BKV jedoch nicht unerhebliche Anreize und sogar rechtliche 

Verpflichtungen zum Ausgleich ihrer Bilanzkreise. Gleichzeitig unternehmen die Direktver-

markter aktuell erhebliche v. a. informationstechnische Anstrengungen, um z. B. unmittelbare 

Kenntnisse über Ist-Einspeisung und ESM-Betroffenheit der von ihnen vermarkteten Anlagen 

zu erlangen. 

Wir halten es in diesem Modell für notwendig, insbesondere den aus dem Ausgleichsenergie-

risiko resultierenden Anreiz für von ESM betroffene BKV zum Selbstausgleich zu eliminie-

ren. Dies könnte konsistent umgesetzt werden, wenn die Vermarkter der von ESM betroffe-

nen Anlagen über einen Fahrplan zwischen einem Netzbetreiberbilanzkreis und dem 

Vermarkterbilanzkreis eine energetische Ersatzlieferung erhalten. Als problematisch bei der 

Umsetzung könnte sich die Feststellung der von ESM betroffenen Mengen innerhalb der sehr 

kurzen Zeiträume bis zur endgültigen Feststellung von Bilanzkreisfahrplänen (bis zum Tag 

nach der Durchführung einer ESM-Maßnahme) erweisen, die unter den aktuellen Rahmenbe-

dingungen unrealistisch erscheint. Auch die Praktikabilität alternativer Umsetzungsmöglich-

keiten für energetische Ersatzlieferungen (z. B. über Zeitreihen, die im MABIS-Prozess be-

rücksichtigt werden) erscheint vor dem Hintergrund heute üblicher Zeiträume für die Feststel-

lung von ESM betroffener Erzeugungsmengen zumindest fraglich. Zudem müssten für die 

Umsetzung eines energetischen Ausgleichs die ÜNB für ihre Bilanzkreise analog den 

Direktvermarktern für den Ausgleich eingesenkter EEG-Anlagen ebenfalls die Möglichkeit 

erhalten, die sich durch Leistungserhöhung durch konventionelle Kraftwerke (außerhalb des 

Börsenhandels) ergebenden Energiemengen bilanziell gegen den jeweiligen EEG-BK zu 

buchen und diesen dadurch auszugleichen. 

                                                 
2
 ggf. abhängig vom jeweiligen Regelzonen- bzw. NRV-Saldo 
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Als Alternative kommt grundsätzlich auch ein rein finanzieller Ausgleich der resultierenden 

Effekte zwischen Netzbetreiber und Vermarkter in Frage, der auch mit größerem Nachlauf 

noch umsetzbar ist. Nachteil eines solchen ausschließlich finanziellen Ausgleichs ist die damit 

möglicherweise einhergehende Verzerrung der Bilanzkreisabrechnung für die betroffenen 

Bilanzkreise, deren Nettoposition sich erst aus der Summe von Ausgleichsenergiekosten bzw. 

–erlösen und finanziellem Ausgleichsanspruch ergibt.  

Wegen der vermuteten leichteren Umsetzbarkeit beschreiben wir nachfolgend einen Ansatz, 

der eine zumindest teilweise finanzielle Kompensation vorsieht. Diese kann entweder im 

Rahmen der Ausgleichsenergieabrechnung oder nachgelagert dazu erfolgen. Das Modell ist 

aber grundsätzlich auch für eine energetische Ersatzlieferung geeignet, die, sofern praktikabel 

umsetzbar, grundsätzlich vorzugswürdig erscheint.  

Zusätzlich zur Eliminierung des finanziellen Anreizes zum Selbstausgleich muss sicherge-

stellt werden, dass die BKV ESM-Maßnahmen von sonstigen im Rahmen der Bilanzkreisbe-

wirtschaftung relevanten Einflüssen trennen können, so dass es nicht zu einer „versehentli-

chen“ Überkompensation von ESM-Maßnahmen kommt. Entsprechende Informationen liegen 

heute nicht flächendeckend vor, auch wenn Direktvermarkter zunehmend entsprechende 

Daten von den Netzbetreibern zur Verfügung gestellt bekommen.  

Der Ansatz erfordert ein Zusammenwirken von Anlagenbetreiber, Bilanzkreisverantwortli-

chem, dem eine ESM-Maßnahme anfordernden Netzbetreiber und dem für das betroffene 

Gebiet systemverantwortlichen und bilanzkoordinierenden Übertragungsnetzbetreiber, dessen 

Grundzüge in Bild 3.1 dargestellt sind. 
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Bild 3.1 Überblick über das Zusammenwirken der verschiedenen Akteure im Modell 

„Gezielter Ausgleich“ (Anm.: Die dargestellten Zahlungsflussrichtungen gehen 

von einem positiven Wert des reBAP aus).  

Im Überblicksbild sind alle speziell für die Umsetzung des Modells „Gezielter Ausgleich“ 

neu zu etablierenden Prozesse grau hinterlegt. Es ist dabei deutlich zu erkennen, dass die 

Umsetzung dieses Modells deutliche Änderungen gegenüber dem status quo erfordert. Grau 

umrandete Prozesse sind zwar ebenfalls neu zu etablieren. Dabei ist allerdings zu beachten, 

dass analoge Prozesse bereits heute existieren und die Änderung gegenüber dem status quo 

damit beschränkt ist (Aktivierung Ausgleichsmaßnahmen durch ÜNB) oder aber ein entspre-

chender Prozess unabhängig vom hier im Detail beschriebenen Modell ohnehin notwendig 

erscheint (Information der ÜNB über ESM-Umfang und –Dauer).  

Dabei sieht das Modell eine zentrale Rolle des eine ESM-Maßnahme anfordernden Netzbe-

treibers vor. Dieser ist nicht nur – wie bisher – für Anforderung und Abrechnung gegenüber 

dem Anlagenbetreiber verantwortlich, sondern erhält darüber hinaus die Aufgabe, gegenüber 

dem systemverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber Umfang und Dauer von ESM-

Maßnahmen in Form eines sogenannten ESM-Fahrplans anzumelden. Diese Anmeldung stellt 

zugleich eine verbindliche Bestellung einer Energielieferung zum Ausgleich der durch ESM 
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verursachten Auswirkungen auf Systembilanz und Vermarktungsbilanzkreise der betroffenen 

EE-Anlagen dar. Dabei ist anzumerken, dass im Regelfall der Netzbetreiber einen solchen 

Fahrplan auch nur mit Unschärfe bestimmen und anmelden kann.  

Der systemverantwortliche Übertragungsnetzbetreiber liefert dem anfordernden Netzbetreiber 

durch Einstellung eines entsprechenden Fahrplans die angeforderte Energie. Hierfür kann er 

eine Leistungserhöhung in einem Kraftwerk anordnen. Die Kosten für diese gezielte Leis-

tungserhöhung würden dem anfordernden Netzbetreiber direkt weiterverrechnet. Sofern auf 

Basis des aktuellen Regelzonen- bzw. NRV-Saldos, insbesondere aufgrund anstehender Über-

speisung, ein physikalischer Ausgleich der ESM-Maßnahme nicht angezeigt erscheint, kann 

die Energielieferung auch als Maßnahme zum Bilanzausgleich (im Sinne einer für ÜNB und 

anfordernden Netzbetreiber kostenlosen Aktivierung negativer Minutenreserve) durchgeführt 

werden.  

Im Vermarktungsbilanzkreis der von ESM betroffenen EE-Anlage liegt – sofern durch den 

Vermarkter tatsächlich die „richtige“ Erzeugung vermarktet wird und keine weiteren Aus-

gleichsmaßnahmen ergriffen werden – eine systematische Unterspeisung in Höhe der tatsäch-

lichen Abregelung
3
 (im Bild als ESM-Ist bezeichnet) vor. Gleichzeitig ist aufgrund der be-

schriebenen Ersatzlieferung vom ÜNB an den anfordernden Netzbetreiber dessen betreffender 

Bilanzkreis, der separat für derartige Maßnahmen gebildet werden muss, systematisch (in 

Höhe des ESM-Fahrplans) überspeist. Ein vollständig energetischer Ausgleich könnte nun 

durch einen Fahrplan zwischen dem Bilanzkreis des anfordernden Netzbetreibers und dem 

EE-Vermarktungsbilanzkreis in Höhe von ESM-Ist hergestellt werden. Wie oben erläutert, ist 

die Umsetzbarkeit über Fahrpläne oder MABIS-Zeitreihen vermutlich zumindest kurzfristig 

kaum sicherzustellen. Bei einem finanziellen Ausgleich bleiben die beschriebenen Bilanzun-

gleichgewichte im vorgeschlagenen Modell bestehen und führen (bei positiv angenommenen 

reBAP
4
) zu einer Zahlung in Höhe von ESM-Fahrplan x reBAP vom ÜNB an den anfordern-

den Netzbetreiber und von ESM-Ist x reBAP des BKV des EE-Vermarktungsbilanzkreises an 

                                                 
3
  Die tatsächliche Abregelung kann nicht exakt quantifiziert werden. Es existieren jedoch praktikable Nähe-

rungsverfahren, die auch für die Quantifizierung der Entschädigungsforderungen der Anlagenbetreiber zum 

Einsatz kommen.  

4
  Für Abrechnungsintervalle mit negativem reBAP drehen sich die Zahlungsflüsse um.  
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den ÜNB. Der Ausgleich wird durch eine zusätzliche Kompensationszahlung in Höhe von 

ESM-Ist x reBAP vom anfordernden Netzbetreiber an den BKV des EE-

Vermarktungsbilanzkreises sichergestellt. In der Summe der Zahlungsflüsse besteht damit für 

diesen BKV kein Ausgleichsenergierisiko aufgrund von ESM mehr, er wird deshalb auch 

keine Maßnahmen zum Selbstausgleich unternehmen
5
. Der anfordernde Netzbetreiber hat ein 

Ausgleichsenergierisiko nur bezüglich der – grundsätzlich auch von ihm zu vertretenden – 

Abweichung von ESM-Fahrplan und tatsächlich abgeregelter Einspeisung ESM-Ist.  

Sofern die von ESM betroffene EE-Anlage nach Festvergütung vergütet wird, wirkt sich die 

Maßnahme unmittelbar auf den jeweiligen Bilanzkreis des aufnehmenden VNB und in dieser 

Folge auf den Bilanzkreis des nach § 35 EEG abnahmeverpflichteten ÜNB sowie auf die nach 

§ 36 EEG in den unverzüglichen Belastungsausgleich eingebundenen ÜNB-Bilanzkreise aus 

(horizontaler Belastungsausgleich – HoBA). Der HoBA führt – von Messunschärfen abstra-

hierend – zu einer anteiligen Weitergabe der in einer Regelzone eingespeisten und über die 

EEG-Bilanzkreise vermarkteten Einspeisung an alle EEG-BKV entsprechend dem Anteil der 

Regelzonen am gesamten Stromverbrauch. Um einen vollständigen Ausgleich zu gewährleis-

ten, muss deshalb der eine von ESM betroffene EE-Anlage führende EEG-BKV die vom 

anfordernden Netzbetreiber erhaltene Kompensationszahlung ebenfalls entsprechend dem 

HoBA-Aufteilungsschlüssel an die restlichen EEG-BKV weitergeben. Im derzeit unrealisti-

schen Idealfall, d. h. wenn der HoBA die ESM-Maßnahme korrekt abbildet, werden sodann 

auch alle physikalischen und bilanziellen Wirkungen korrekt ausgeglichen. In der Realität 

kann der auf der Online-Hochrechnung von Referenzanlagen basierende HoBA eine ESM-

Maßnahme unter- oder überproportional abbilden und somit zu u. U. kontraproduktiven Aus-

gleichsmaßnahmen durch die EEG-BKV führen. Diese Unschärfe kann jedoch durch beide in 

diesem Gutachten diskutierten Modelle nicht eliminiert werden.  

Dabei weisen wir darauf hin, dass auch in diesem Modell Teile des physikalischen Ausgleichs 

z. B. aufgrund ungenauer Prognosen der ESM-Aktivierung, unabdingbaren Zeitverzugs bei 

der Aktivierung aktiver Ausgleichsmaßnahmen der ÜNB etc. durch den Einsatz von Regel-

                                                 
5
  Dabei ist zu beachten, dass die Kompensationszahlung, die ggf. auch negativ sein kann, für BKV und Netz-

betreiber obligatorisch sein muss.  
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leistung erbracht werden müssen. Diese Anteile werden sich jedoch in den meisten Fällen auf 

Residualmengen beschränken.  

3.3 Vergleich der Modelle 

Nachfolgend sollen die Vor- und Nachteile beider Modelle dargestellt werden, um eine be-

lastbare Grundlage zu schaffen, auf deren Basis ein nachhaltiges Zielmodell erarbeitet werden 

kann.  

Umsetzungsaufwand 

Dabei ist zunächst zu beachten, dass der Umsetzungsaufwand für beide Modelle stark unter-

schiedlich ist. Das Modell „Dezentraler Ausgleich“ orientiert sich stark am status quo und 

setzt auf den vorhandenen rechtlichen Rahmenbedingungen auf. Für seine Umsetzung müsste 

dieser status quo somit weniger modifiziert, denn als allgemeine Grundlage für den physikali-

schen und bilanziellen Ausgleich von ESM kodifiziert und transparent bekanntgemacht wer-

den. Änderungen sehen wir lediglich in einzelnen Punkten als notwendig an:  

 Die heute von TenneT durchgeführten Ausgleichsmaßnahmen für selbst angeordnetes 

ESM sind im Modell standardmäßig nicht vorgesehen. 

 Sofern ergänzend zum dezentralen Ausgleich durch die BKV aktive Maßnahmen durch 

die ÜNB als notwendig angesehen werden, so sind deren Einsatzbedingungen klar zu de-

finieren und die entsprechenden Abwicklungsprozesse zu entwickeln.  

 Dann ist auch die heute nicht vorgesehene, grundsätzlich allerdings wünschenswerte 

Information der systemverantwortlichen ÜNB durch die anfordernden Netzbetreiber über 

Umfang und Dauer von ESM-Maßnahmen zwingend einzuführen.  

Demgegenüber erfordert das Modell „Gezielter Ausgleich“, wie bereits in der Beschreibung 

angemerkt, an verschiedenen Stellen erhebliche Änderungen gegenüber der heutigen Praxis 

einschließlich der Entwicklung und Etablierung notwendiger neuer Prozesse. Wir weisen 

darüber hinaus explizit darauf hin, dass für die Umsetzung dieses Modells evtl. sogar darüber 

hinaus Änderungen am aktuellen Rechtsrahmen (z. B. hinsichtlich einer Verpflichtung zur 

zeitnahen Ermittlung und Abrechnung von ESM-Mengen und der generellen Kompensati-

onsmöglichkeit für BKV bei einer Maßnahme nach § 11 EEG) notwendig sind. Eine diesbe-

zügliche rechtliche Prüfung war nicht Gegenstand dieses Gutachtens. Offensichtlich ist je-
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doch, dass dieses Modell zumindest nicht sehr kurzfristig umgesetzt werden kann, sondern ein 

koordiniertes Vorgehen für die Einführung notwendig wäre.  

Physikalische Wirkungen 

Wesentlich unterscheiden sich die beiden Modelle darüber hinaus in der Planbarkeit und 

Vorhersehbarkeit der Wirkungen für den systemverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber. 

Dabei sind verschiedene Aspekte zu unterscheiden.  

 Das Modell „Gezielter Ausgleich“ weist die Verantwortung für den physikalischen Aus-

gleich von ESM eindeutig dem Übertragungsnetzbetreiber zu. Er kann dabei davon aus-

gehen, dass kein aktiver Ausgleich durch andere Akteure erfolgen wird, und kann seine 

Ausgleichsmaßnahmen deshalb aktiv mit der aktuellen Engpass-Situation im Netz koordi-

nieren und gleichzeitig die Systembilanz wieder herstellen.  

Beim Modell „Dezentraler Ausgleich“ durch die BKV kann nicht genau bestimmt werden, 

zu welchem Anteil diese eine eigenständige Aktivierung von Ausgleichsmaßnahmen an-

streben werden und können. Hierbei sind verschiedene Hindernisse zu beachten.  

o Anders als beim Modell „Gezielter Ausgleich“ wird keine explizite Information der 

für den Ausgleich zuständigen Akteure durch die anfordernden Netzbetreiber über 

Umfang und Dauer von ESM-Maßnahmen vorgesehen. Stattdessen müssen sich die 

BKV mit den Anlagenbetreibern, die in ihrem Bilanzkreis abgerechnet werden, darü-

ber verständigen, wie diese die ihnen bekannten Informationen zu Dauer und Höhe 

von ESM-Maßnahmen weitergeben. Die BKV werden sich grundsätzlich aufgrund der 

im Voraus kaum definierbaren genauen Höhe der ESM-Maßnahmen vor allem darauf 

konzentrieren, erhaltene Abregelsignale der Netzbetreiber in den Folgenintervallen 

auszugleichen.  

o Sofern die BKV in ihren Portfolien nicht über eigene Flexibilitätsoptionen wie z. B. 

Kraftwerke oder Speicher verfügen, werden sie zum Ausgleich ausschließlich auf den 

Intraday-Markt zurückgreifen, was Vorlaufzeiten für die Wirksamkeit von Aus-

gleichsmaßnahmen von wenigstens 45 Minuten bedeutet und somit die ggf. besonders 

ausgeprägte Wirkung von ESM-Maßnahmen auf die Systembilanz zum Aktivierungs-

zeitpunkt (vgl. die Analysen in Kapitel 2) aufgrund der fast gleichzeitigen Abregelung 

einer hohen Zahl von EE-Anlagen nicht kompensiert.  
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o Nicht zuletzt ist zu beachten, dass ein vollständiger dezentraler Ausgleich, wie ihn die 

BKV ggf. anstreben könnten, situationsabhängig aus Systemsicht im Einzelfall kont-

raproduktiv wirken kann. Die Entscheidung über die Aktivierung von Ausgleichsmaß-

nahmen oder den Verzicht auf solche Maßnahmen aufgrund der im Einzelfall ggf. er-

wünschten, weil systemstabilisierenden Bilanzwirkung des ESM kann aber nur durch 

den ÜNB getroffen werden.  

Aus Sicht des systemverantwortlichen ÜNB unterscheidet sich die Systemführung beim 

Modell „Dezentraler Ausgleich“ nicht systematisch vom heutigen Zustand, in dem der 

ÜNB nicht einschätzen kann, in welchem Maße ein Selbstausgleich von ESM-

Maßnahmen erfolgen wird und in welchem Maße er ergänzend Regelleistung oder sogar 

eigene aktive Maßnahmen einsetzen muss. Insbesondere erkennen wir ein Risiko, dass der 

Selbstausgleich durch die betroffenen BKV gerade in besonders kritischen Situationen, 

z. B. mit systematischer Unterdeckung und dementsprechend geringer am Markt verfüg-

barer Flexibilität, ausbleibt und aus ESM für den ÜNB nicht erklärbare Ursachen für Bi-

lanzungleichgewichte resultieren. Wir halten es in diesem Zusammenhang für relevant zu 

beachten, dass nach Aussage verschiedener von uns kontaktierter EEG-Direktvermarkter 

im status quo ein Selbstausgleich durch die betroffenen BKV trotz grundsätzlich beste-

hender Anreizlage nicht stattfindet, weil die entsprechenden kommunikationstechnischen 

Voraussetzungen, die eine aktive Maßnahme der BKV auslösen könnten (z. B. Rückmel-

dung Ist-Einspeisung, Übertragung ESM-Aktivierungssignal) i. d. R. zumindest heute 

nicht flächendeckend vorliegen. Verschiedene Direktvermarkter haben uns jedoch ge-

schildert, dass sie gerade dabei sind, entsprechende Kommunikationssysteme aufzubauen. 

Dabei wurde die Erwartung ausgedrückt, dass im Laufe des Jahres 2013 die technischen 

Voraussetzungen für einen aktiven Ausgleich durch betroffene BKV geschaffen werden. 

Wir gehen deshalb davon aus, dass unter den bestehenden Regularien ein solcher teilwei-

ser Selbstausgleich zukünftig tatsächlich stattfindet.  

 Darüber hinaus ist die netztechnische Wirkung der physikalischen Ausgleichsmaßnahmen 

für den ÜNB nur beim Modell „Gezielter Ausgleich“ überhaupt planbar. Hier hat der 

ÜNB die Möglichkeit, durch gezielte Aktivierung von Kraftwerksleistung für den Aus-

gleich sicherzustellen, dass die hierdurch verursachte Lastflusswirkung der durch die 

ESM-Maßnahme herbeigeführten Netzentlastung nicht entgegenwirkt. Dabei ist allerdings 

zu berücksichtigen, dass es – wie die Auswertungen im Rahmen dieses Gutachtens bestä-
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tigen – derzeit keine belastbaren Angaben zur Wirksamkeit und Höhe des durchgeführten 

ESM gibt und ausschließlich rückwirkend über die Entschädigungsforderungen der Anla-

genbetreiber nach Schätzverfahren berechnete Werte vorliegen. Beim dezentralen Aus-

gleich durch die BKV werden Ausgleichsmaßnahmen zwangsläufig ohne Berücksichti-

gung der – dem BKV im Detail gar nicht bekannten – netztechnischen Erfordernisse akti-

viert und können möglicherweise engpassverschärfend wirken und somit die Systemge-

fährdung erhöhen.  

 In beiden Modellen wird insbesondere wegen der Unkenntnis der tatsächlichen Höhe der 

ESM nicht ortsselektiv Regelleistung für den Bilanzausgleich eingesetzt, eine engpassver-

schärfende Wirkung ist demgemäß hier ebenfalls nicht vollständig auszuschließen
6
.  

Auswirkungen auf Regel- und Ausgleichsenergiesystem 

Unterschiede zwischen beiden Modellen erkennen wir darüber hinaus in der potentiellen 

Inanspruchnahme von Regelleistung für den Bilanzausgleich und den daraus resultierenden 

Wirkungen.  

 Beim Modell „Gezielter Ausgleich“ wird der Regelleistungseinsatz für den Ausgleich von 

ESM in Abhängigkeit von der aktuellen Systembilanz nur durch Residualmengen und 

Prognosefehler beeinflusst.  

 Das Modell „Dezentraler Ausgleich“ hingegen nutzt abhängig von der aktuellen System-

bilanz Regelleistung systematisch als Rückfallebene für nicht dezentral durch die BKV 

ausgeglichene ESM-bedingte EE-Abregelungen. Alleine aufgrund des unabdingbaren 

Zeitverzugs bei der Aktivierung von Ausgleichsmaßnahmen durch die BKV gehen wir 

davon aus, dass Regelleistung in diesem Modell mit dem Wirken der ESM-Maßnahme bis 

zum Ausgleich durch den BKV stärker in Anspruch genommen wird als beim Modell 

„Gezielter Ausgleich“. Bei entsprechender (Vorab-)Information durch den anfordernden 

Netzbetreiber über erwarteten Umfang und Dauer von ESM kann allerdings auch durch 

                                                 
6
  Bei der Minutenreserve sind aufgrund netztechnischer Erfordernisse Abweichungen von der Merit-Order-

Liste möglich und üblich. Bei der automatisiert und damit zumindest im Kurzfristzeitbereich als Reaktion auf 

die Abregelung von EE-Anlagen ohne entsprechenden dezentralen Ausgleich zwangsläufig aktivierten Se-

kundärregelreserve ist eine solche Ortsabhängigkeit der Aktivierung jedoch kaum umsetzbar.  
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die BKV ein weitgehend genauer, wenn auch u. U. in Bezug auf den Lastfluss physika-

lisch ungerichteter Ausgleich ermöglicht werden.  

Das führt zu Konsequenzen einerseits hinsichtlich der Berechnung des für alle BKV relevan-

ten Ausgleichsenergiepreises, andererseits hinsichtlich der notwendigen Regelleistungsvorhal-

tung. Entsprechend der Logik des solidarisch organisierten Ausgleichsenergiesystems halten 

wir es grundsätzlich für akzeptabel, wenn die Kosten der Ausregelung – in jedem Modell 

auftretender – unvermeidbarer Bilanzungleichgewichte, z. B. aufgrund des nicht exakt vorher-

sehbaren Umfangs von ESM-Maßnahmen oder der Aktivierungszeit physikalischer Aus-

gleichsmaßnahmen, sozialisiert und damit nicht vollständig verursachungsgerecht zugeordnet 

werden. Wir halten die Frage einer Vertretbarkeit der systematischen Sozialisierung darüber 

hinausgehender ESM- und damit engpassbedingter Kosten über das Ausgleichsenergiepreis-

system allerdings für zumindest diskussionswürdig.  

Bzgl. der Regelleistungsvorhaltung würden wir erwarten, dass sich die Nutzung von Regel-

leistung für den Ausgleich von ESM-Maßnahmen insbesondere im Modell „Dezentraler 

Ausgleich“ durchaus signifikant – und mit weiter steigender ESM-Intensität in zunehmendem 

Maße – auf die Höhe der vorgehaltenen Regelleistung auswirken kann. Im Bereich der Minu-

tenreservevorhaltung würde diese Auswirkung durch den Dimensionierungsmechanismus 

implizit berücksichtigt. Wir sehen bei weiter steigenden ESM-Mengen allerdings die Not-

wendigkeit, über eine Berücksichtigung von ESM als zusätzlichem Treiber auch für den 

Sekundärregelreservebedarf explizit nachzudenken (siehe Abschnitt 2.5). Dabei erwarten wir 

im Modell „Gezielter Ausgleich“ auf lange Sicht geringere Auswirkungen als im Modell 

„Dezentraler Ausgleich“.  

Weitere Aspekte 

Beim Vergleich der Modelle sollte auch berücksichtigt werden, dass das Modell „Dezentraler 

Ausgleich“ stärker als das Modell „Gezielter Ausgleich“, das letztlich auf regulierte Metho-

den zurückgreift, marktbasierte Elemente, wie z. B. die Beschaffung der Ausgleichsmengen 

am Markt durch die BKV, beinhaltet. Dadurch kann sich gegenüber stärker regulierten Mo-

dellen ein Effizienzvorteil ergeben.  

Auf der anderen Seite sehen wir ein Risiko, dass die Verpflichtung der vermarktenden BKV 

zur Tragung der Kosten/Risiken des Bilanzausgleichs für ESM-Maßnahmen, die das Modell 

„Dezentraler Ausgleich“ vorsieht, sich – mit Blick auf grundsätzlich den Netzentgelten und 
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nicht dem Ausgleichsenergiesystem zuzuordnende Engpasskosten und die resultierende feh-

lende Verursachungsgerechtigkeit der Kostenzuordnung – als langfristig nicht tragbar erweist. 

Ein Argument für grundsätzliche Kompensationsansprüche der BKV könnte z. B. darin be-

stehen, dass beim Redispatch konventioneller Kraftwerke die BKV, denen diese Kraftwerke 

zugeordnet sind, explizit kein zusätzliches Ausgleichsenergierisiko zu tragen haben. Ver-

schiedene Direktvermarkter von EE-Anlagen haben in mit uns geführten Gesprächen bereits 

politische und regulatorische Initiativen zur Klärung dieser Frage angekündigt.  

Für diesbezüglich weniger angreifbar halten wir das Modell „Gezielter Ausgleich“, das in 

seinen Wirkungen zu einer stärker verursachungsgerechten Kostenallokation führt. Insbeson-

dere sind in diesem Modell nicht nur die Kosten für die Entschädigung von ESM betroffener 

Anlagenbetreiber, sondern auch für den Ausgleich der ESM-Maßnahme vom anfordernden 

Netzbetreiber zu tragen. 
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4 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Ziel des vorliegenden Gutachtens war die Beurteilung der physikalischen und bilanziellen 

Wirkungen von Einspeisemanagement. Dabei sollte insbesondere geprüft werden, ob die 

aktuelle Situation beim Einspeisemanagement die Notwendigkeit aktiver physikalischer 

Ausgleichsmaßnahmen erkennen lässt. Darüber hinaus sollten, auch vor dem Hintergrund 

einer heute uneinheitlichen Praxis und der Erwartung steigender Häufigkeit und größeren 

Umfangs von Einspeisemanagement in der Zukunft, mögliche Modelle für den physikalischen 

und bilanziellen Ausgleich von Einspeisemanagement identifiziert und miteinander vergli-

chen werden.  

Die durchgeführten Untersuchungen haben gezeigt, dass Einspeisemanagement-Maßnahmen 

auch mit einer bereits hohen Inanspruchnahme der vorgehaltenen positiven Regelleistung 

zusammenfallen können. Beim aktuellen Umfang von Einspeisemanagement zeichnen sie 

sich nur bei größeren Leistungseinsenkungen Rückwirkungen auf den Verlauf des Regelleis-

tungsbedarfs in der betroffenen Regelzone ab. Einspeisemanagement wirkt sich damit auf den 

Regelleistungsbedarf aus und sollte – je nach Modell für den physikalischen Ausgleich – bei 

der Regelleistungsdimensionierung angemessen berücksichtigt werden, stellt aber beim heuti-

gen Stand noch keinen dominierenden Treiber des Regelleistungsbedarfs dar.  

Im Gutachten wurden zwei unterschiedliche prototypenhafte Modelle für den physikalischen 

und bilanziellen Ausgleich von Einspeisemanagement identifiziert. Dabei setzt das Modell 

„Dezentraler Ausgleich“ auf eine Verantwortlichkeit der von Einspeisemanagement betroffe-

nen Bilanzkreisverantwortlichen für den Ausgleich und ist stärker am Status Quo orientiert, 

während das – mit erheblichem Umsetzungsaufwand verbundene – Modell „Gezielter Aus-

gleich“ die Koordination von Ausgleichsmaßnahmen und ihrer Wirkungen auf Systembilanz 

und Lastflüsse bei den systemverantwortlichen Übertragungsnetzbetreibern bündelt.  

Die Vor- und Nachteile beider Modelle wurden ausführlich diskutiert, so dass nunmehr eine 

umfassende und belastbare Grundlage für die weitere Diskussion zwischen den Übertra-

gungsnetzbetreibern, mit der Bundesnetzagentur und ggf. weiteren Diskutanten über die 

Entwicklung eines nachhaltigen Zielmodells für den physikalischen und bilanziellen Aus-

gleich von ESM-Maßnahmen vorliegt.  


